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Vorwort 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe pflegende Angehörige, 
 
 

wir unterstützen Familien mit pflege-

bedürftigen, behinderten Kindern schon 

seit geraumer Zeit mit einem speziellen 

Kontingent an Leistungen, die der 

Entlastung der Familie dienen sollen.  

Bis 2008 haben Familien diese Unter-

stützung durch jeweils nur eine einzige 

Einrichtung erhalten.  

 

Seit dem Jahr 2009 gewähren wir das Kontingent zur 

Familienentlastung in Form von Gutscheinen.  

Diese Gutscheine können bei verschiedenen Leistungs-

anbietern eingelöst werden, wodurch Freiheit in Bezug auf 

die Auswahl des jeweiligen Leistungsanbieters möglich wird.  

 

Die Einführung der Familienentlastung auf Gutschein hat zu 

einem erheblichen finanziellen Mehraufwand für den Sozial-

fonds geführt.  

 

Umso mehr freut es mich, dass wir trotz dem Mehraufwand 

und trotz der angespannten finanziellen Situation des Landes 

und der Gemeinden auch im Jahr 2011 Familienentlastung 

wieder auf Gutschein gewähren können.  
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Die Höhe des Kontingentes orientiert sich am Pflegebedarf 

des behinderten Kindes. Die Bemühungen zur Integration der 

behinderten Kinder in Volks- und Hauptschule sowie am 

offenen Arbeitsmarkt werden ebenfalls berücksichtigt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

 
 
Mag Markus Wallner 
Landesstatthalter 
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Wofür gibt es Familienentlastung auf 

Gutschein? 
 

� Mit den Leistungen zur Familienentlastung sollen Familien 

die Betreuung und Pflege ihres behinderten Kindes vor-

übergehend abgeben können, um sich besonders um die 

anderen minderjährigen Geschwisterkinder oder andere 

Familienmitglieder kümmern oder sich auch etwas 

erholen zu können. 
 

� Die Gutscheine zur Familienentlastung werden zusätzlich 

zum Pflegegeld gewährt. Sie ersetzen nicht das Pflege-

geld. Das Pflegegeld ist jedenfalls als Unterstützung zur 

Betreuung und Pflege des behinderten Kindes vorge-

sehen.  

 

� Mit den Gutscheinen zur Familienentlastung kann eine 

regelmäßige Betreuung des behinderten Kindes über 

einen Teil des Tages (zum Beispiel eine Tagesbetreuung) 

nicht gewährleistet werden. Dazu reicht das Kontingent 

der bewilligten Gutscheine bei weitem nicht aus. Für eine 

regelmäßige Betreuung des behinderten Kindes sind 

Spielgruppen, Tagesmütter, Kinderbetreuungsgruppen, 

Kindergärten, Schulen und auch Werkstätten vorgese-

hen. 

 

� Das Kontingent der Gutscheine zur Familienentlastung 

wird reduziert beziehungsweise aufgestockt, wenn sich 

die Betreuungssituation (Aufnahme in eine Tagesschule 

oder Werkstätte, Betreuung wieder zur Gänze zu Hause) 

des behinderten Kindes im Verlauf des Jahres ändert. 
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Wie kann der Gutschein zur Familien-

entlastung verwendet werden? 
 

� Sie können mit dem Gutschein familienentlastende 

Leistungen bei mehreren Leistungsanbietern bezahlen. 
 

� Sie können selbst wählen, bei welcher Einrichtung Sie 

familienentlastende Leistungen beziehen wollen und 

diese Leistungen nach Ihren eigenen Wünschen und 

Vorstellungen planen. 
 

� Sie können mit Ihren Gutscheinen jene Leistungen 

bezahlen, die für Sie am wertvollsten oder ohne 

Gutschein am kostenintensivsten wären.  
 

� Familienentlastung wird zusätzlich zum Pflegegeld 

gewährt und soll vor allem der Entlastung der Familie 

dienen. Nach Verbrauch können im jeweiligen Jahr keine 

weiteren Gutscheine mehr ausgestellt werden.  

 

 

Welchen Geldwert hat der Gutschein? 
 

Der Gutschein kann anstelle von Geld für die Bezahlung von 

Betreuungsleistungen bei den weiter hinten angeführten 

Einrichtungen eingesetzt werden.  

Mit einem Gutschein können jeweils 90% der Kosten einer 

Betreuungsstunde bezahlt werden. Es verbleiben Ihnen 

demnach 10% der Kosten als Kostenbeitrag für eine 

Betreuungsstunde.  

Wenn eine Betreuungsstunde beispielsweise 10 Euro kostet, 

so ist der Gutschein 9 Euro wert, 1 Euro müssen Sie für 

diese Stunde selbst bezahlen.  
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Wichtige Hinweise zum Gutschein 

 
� Der Gutschein ist nur für Leistungen in einem Kalender-

jahr gültig. Das gültige Kalenderjahr ist auf der Vorder-

seite des Gutscheins angeführt. Sie können den Gut-

schein nicht für Leistungen des Folgejahres einlösen. 
 

� Ein Gutschein kann jeweils nur für eine Entlastungs-

stunde eingelöst werden. 
 

� Der Gutschein ist nicht übertragbar. Das bedeutet, dass 

der Gutschein nur zur Betreuung jener Person eingesetzt 

werden kann, die auf der Vorderseite des Gutscheins 

angeführt ist. 
 

� Gutscheine können nicht kopiert werden, da sie 

durchnummeriert sind. Wird ein Gutschein mit derselben 

Nummer mehr als einmal abgegeben, wird dies von 

unserem EDV Programm erkannt und der Gutschein wird 

als ungültig ausgeschieden. 
 

� Die missbräuchliche Verwendung der Gutscheine (zum 

Beispiel das Kopieren eines Gutscheines oder die 

Weitergabe von Gutscheinen an Dritte) kann zu einem 

Verlust der Integrationshilfeförderung führen. 
 

� Bei Verlust können Gutscheine nicht ersetzt werden. 
 

� Bitte gehen Sie sorgsam mit den Gutscheinen um. Zum 

Abtrennen eines Gutscheines bitte diesen zuerst in der 

Perforierung falten und sorgfältig abtrennen, nicht reißen 

oder zerknittern, da Gutscheine von einem Scanner ein-

gelesen werden müssen. 
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Gutschein – Vorderseite: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gutschein – Rückseite: 
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Wo erhalte ich Information oder 

Beratung? 

 
Informationen über die familienentlastenden Angebote selbst 

sind in dieser Broschüre weiter hinten enthalten.  

Weitere Informationen dazu können beim jeweiligen Leis-

tungsanbieter direkt erfragt werden.  

Wie mit der jeweiligen Stelle Kontakt aufgenommen werden 

kann, ist weiter hinten angeführt.  

 

 

Bei welcher Einrichtung können Sie den 

Gutschein verwenden? 

 
Bei den nachfolgend angeführten Einrichtungen können Sie 

Leistungen zur Entlastung der Familie auch mit Gutscheinen 

bezahlen: 

 

� aqua mühle Heimhilfen 

� Caritas Vorarlberg 

� Füranand 

� Lebenshilfe Vorarlberg 

� Mobile Hilfsdienste (MOHI) 

� Vorarlberger Assistenz Gemeinschaft (VAG) 

� Vorarlberger Familienverband 

� Familienhilfe Bregenzerwald 

� Familienhilfe Lustenau 
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Informationen  

 

über die familienentlastenden Angebote 

der jeweiligen Leistungsanbieter 

 

���� 
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aqua mühle – Heimhilfen:  
 
 
Was leisten die „aqua Heimhilfen”? 
 

• Sie stehen bei einem Betreuungsbedarf ab mindestens 

drei Stunden und bis zu zwölf Stunden täglich zur 

Verfügung. 

• Sie können auch für Sonn- und Feiertage sowie für 

Nachtstunden angefordert werden. 

•  „aqua Heimhilfen″ managen den Haushalt, helfen beim 

Kleiderwechsel und anderen Betreuungserfordernissen, 

bereiten Mahlzeiten zu und sind verständnisvolle 

Gesprächspartnerinnen. 

• „aqua Heimhilfen″ sind flexible Partnerinnen in Krisen-

situationen. Prinzipiell stehen sie bis zu vier Wochen zur 

Verfügung. In dieser Zeit werden auch die Weichen 

gestellt für eine optimale Betreuungs- und Pflegesituation 

danach. 
 
 

Familienentlastung: 
 

Familienentlastung in der Familie, der Auftrag umfasst 

mindestens drei Stunden,  

von Montag bis Samstag 12:00 Uhr:  

Kosten pro Stunde € 21,47; Selbstbehalt bei Abgabe eines 

Gutscheines € 2,15 (jeweils inklusive Mehrwertsteuer). 

 

Ab Samstag 12:00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen: 

Kosten pro Stunde € 24,70; Selbstbehalt bei Abgabe eines 

Gutscheines € 2,47 (jeweils inklusive Mehrwertsteuer). 
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Erste Anlaufstelle für Betreuungs- und Pflegebedürftige bzw. 

deren Angehörige sind die Einsatzleiterinnen des örtlichen 

Mobilen Hilfsdienstes und des örtlichen Hauskrankenpflege-

vereins.  

 

 

Die Kontaktdaten erhalten Sie bei: 

 

Arbeitsgemeinschaft Mobile Hilfsdienste GF Uschi Österle, 

Saalbaugasse 2, 6800  Feldkirch, �  05522 78101-10. 

 

 

Landesverband Hauskrankenpflege Vorarlberg:  

Gaby Wirth, Marktstraße 39a, 6850  Dornbirn 

�  05572 34935. 

Email: office@hauskrankenpflege-vlbg.at  

Homepage:  www.hauskrankenpflege-vlbg.at  

 

 
Servicetelefon für Anfragen und Vermittlung: 

Frau Sonja Schneider, aqua mühle frastanz sowie Soziale 

Dienste gemeinn. GmbH, Obere Lände 5 b, 6820  Frastanz, 

����  05522 51596-0. 

Email:  sonja.schneider@aqua-soziales.com  

Homepage:  www.aqua-soziales.com  
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Caritas Vorarlberg: 

 
In den Familien – Angebote gelten für Familien in ganz 

Vorarlberg: 

 

Ambulante Entlastung bei Ihnen zu Hause mit ausgebildetem 

Fachpersonal der Familienhilfe (Dipl. Sozialbetreuerinnen/ 

Familienhelferinnen), welches im Umgang mit Menschen mit 

Behinderung zusätzlich geschult ist. 

 

Halbtag- und tageweise Entlastung und nach Vereinbarung 

Montag bis Freitag: 

Kosten pro Stunde € 17,64; Selbstbehalt per Stunde für die 

Familie € 1,76. 

 

Nacht- und Wochenendentlastung von 22:00  bis 7:00 Uhr 

sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen: 

Kosten pro Stunde Euro 22,17; Selbstbehalt per Stunde für 

die Familie € 2,22. 

 

Tätigkeiten: Betreuung, Begleitung, Pflege und Assistenz des 

Menschen mit Behinderung zu Hause und Mitbetreuung von 

Geschwistern, welche in der Familie leben. Durch die 

Verrichtung der anfallenden Hausarbeit wird der reguläre 

Tagesablauf in der Familie sichergestellt. 

 

 

Servicetelefon für Anfragen und Vermittlung: 

�  0664 / 8530342 
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Im Bezirk Bludenz – Angebote in den Werkstätten und 

Wohngemeinschaften: 

 

 

Familienentlastung außerhalb der Familie in Werkstätten und 

Wohneinrichtungen: 

Stunden- bzw tage-/nachtweise Entlastung rund um die Uhr: 

Kosten pro Stunde € 13,07; Selbstbehalt per Stunde für die 

Familie € 1,31 (jeweils inkl. 10% Mehrwertsteuer). 

 

Ferienfreizeit im Sommer (Kosten für Ferienfreizeit - 

getrennte Vereinbarung). 

 

Werkstätten in Bludenz, Ludesch, Schruns  

Vollbetreute Wohngemeinschaften in Bludenz, Dalaas, 

Nenzing, Thüringen, Schruns. 

 

Tätigkeiten: Begleitung und Betreuung von Kindern ab 6 

Jahren und Jugendlichen und Erwachsenen in den 

Werkstätten und Wohngemeinschaften der Caritas mit ihren 

verschiedenen Förder-, Kreativ-, Dienstleistungsgruppen und 

Wohnangebote.  

 

Die Begleitung und Betreuung erfolgt durch qualifiziertes 

Fachpersonal, welches im Umgang mit Menschen mit 

Behinderung bestens geschult ist. 
 
 

Servicetelefon für Anfragen und Vermittlung: 

�  0664 / 8530342 
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füranand: 
 
 

Unsere Leistungen: 
 

Wir bieten Eltern und Angehörigen von Menschen mit so 

genannten Behinderungen, für einen vereinbarten Zeitraum, 

sowohl stationär als auch ambulant individuelle Unter-

stützung an. Für diese anspruchsvolle Aufgabe stehen gut 

ausgebildete und erfahrene MitarbeiterInnen zur Verfügung. 
 
 

Auf unserem Programm stehen:  
 

Selbstbestimmte Freizeitgestaltung, Spielen, Sport, Lernen, 

Begleitung, Betreuung, Assistenz u.v.m.  

Gerne berücksichtigen wir individuelle Wünsche und 

Bedürfnisse und beziehen diese in die Planung unseres 

Angebotes mit ein. 
 
 
Familienunterstützung in der Familie: 
 

Wir kommen zu Ihnen nach Hause oder holen Ihre Tochter/ 

Ihren Sohn ab, um Sie regelmäßig für Stunden/Tage zu 

unterstützen. 
 
 
Familienunterstützung außerhalb der Familie: 
 

Im „füranand hus″ von Montag bis Freitag nach 

Vereinbarung (oder nach Möglichkeit auch an Wochen-

enden).  

Die NutzerInnen werden in die Gruppe mit einbezogen! 
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Beim monatlich stattfindenden „Erlebniswochenende″ von 

Freitag bis Sonntag in einer kleinen Gruppe.  

Die TeilnehmerInnen bestimmen das abwechslungsreiche 

Programm mit! 
 
 
 

Stundensätze für Familienentlastung: 

 

Familienservice in der Familie 

Mo bis Fr, 8:00 bis 18:00 Uhr. 

Kosten pro Stunde € 19,96; Selbstbehalt bei Abgabe eines 

Gutscheines € 2,00 (jeweils inklusive Mehrwertsteuer). 

 

Mo bis Fr, 18:00 bis 8:00 Uhr sowie von Fr 18:00 bis Montag 

8:00 Uhr und an Feiertagen. 

Kosten pro Stunde € 29,94; Selbstbehalt bei Abgabe eines 

Gutscheines € 2,99 (jeweils inklusive Mehrwertsteuer). 

 

 

Familienservice außerhalb der Familie 

Rund um die Uhr. 

Kosten pro Stunde € 14,41 pro Stunde; Selbstbehalt bei 

Abgabe eines Gutscheines € 1,44 (jeweils inklusive Mehr-

wertsteuer). 

 

 

Anfragen und weitere Informationen: 

Mag Sabine Mäser, Verein füranand, Schmelzhütter Str. 29, 

6850  Dornbirn, Mobil: �  0650 2833721. 

Email: familie.treff@fueranand.at  

Termine und Programm: www.fueranand.at  
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LEBENSHILFE 

VORARLBERG gGmbH 
 
 

Der Familienservice der Lebenshilfe Vorarlberg bietet 

Unterstützung, Begleitung und Betreuung für Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene die zuhause wohnen, sowie 

Entlastung für Eltern und Angehörige. Unsere qualifizierten 

MitarbeiterInnen stellen sich auf die jeweilige Situation und 

die jeweils individuellen Bedürfnisse einer Familie ein.  
 
 
 

Unterstützung in der Familie:  

An insgesamt 7 Tagen pro Woche kommen Sozialbetreuer-

Innen während des ganzen Jahres zu Ihnen in die Familie 

und betreuen die Familienmitglieder mit Behinderungen 

und/oder ihre Geschwisterkinder (ausgenommen zwischen 

24.12.- 1.1.).  
 
 

 

Unterstützung außerhalb der Familie:  

An Wochenenden und in Ferienzeiten wird in eigens dafür 

geöffneten Kleingruppen Betreuung  angeboten.  

Die Gruppenzusammenstellung richtet sich nach den 

Anmeldungen und die Zahl der BetreuerInnen wird ent-

sprechend angepasst. 
 
 
 

Unterstützung außerhalb der Familie in einer 

bestehenden Werkstatt oder Wohngruppe:  

Auch unsere Einrichtungen stehen für Familienentlastungs-

aktivitäten zur Verfügung. In unseren landesweit ansässigen 

Werkstätten und/oder Wohngruppen besteht die Möglichkeit 

des Schnupperns bzw. der langsamen Eingewöhnung in 

Gruppensituationen. 
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Ferien, Sport- oder Aktivwochen:  

Die Lebenshilfe Vorarlberg bietet ein breites Angebot von 

Unterstützung und Entlastung im Rahmen ihrer Bildungs- 

und Freizeitangebote. Eine eigene Broschüre informiert über 

die jeweils aktuellen Angebote. 
 
 
 

Unterstützung bei Notfällen und Beratung:  

Je nach Situation werden spezifische Beratungen sowie 

individuelle Betreuungs- und Pflegeunterstützungen organi-

siert (ganzjährig möglich).  
 
 

 

Kosten:  

Familienservice in der Familie 

Mo bis Fr, 08:00 bis 18:00 Uhr. 

Kosten pro Stunde € 19,96; Selbstbehalt bei Abgabe eines 

Gutscheines € 2,00 (jeweils inkl. 10% Mehrwertsteuer). 
 

Mo bis Fr, 18:00 bis 08:00 Uhr sowie von Fr 18 Uhr bis 

Montag 08:00 Uhr und an Feiertagen 

Kosten pro Stunde € 29,94; Selbstbehalt bei Abgabe eines 

Gutscheines € 2,99 (jeweils inkl. 10% Mehrwertsteuer). 
 
 

Familienservice außerhalb der Familie 

Rund um die Uhr! 

Kosten pro Stunde € 14,41; Selbstbehalt bei Abgabe eines 

Gutscheines € 1,44 (jeweils inkl. 10% Mehrwertsteuer). 
 
 
 

Weiterführende Informationen und Anfragen: 

Lebenshilfe Vorarlberg, Geschäftsbereich Mobile Dienste 
Frau Nicolette Blok, � 0664/ 500 55 35 oder 
http://lebenshilfe-vorarlberg.at  
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Mobile Hilfsdienste (MOHI): 
 
 

Ziele der Mobilen Hilfsdienste 
 

Unterstützung von Menschen, die einer Betreuung bedürfen. 

Die Hilfen werden den persönlichen Bedürfnissen angepasst.  

Entlastung von betreuenden und pflegenden Angehörigen. 
 
 

Leistungskatalog 
 

• Betreuerische Hilfen den persönlichen Bedürfnissen ange-

passt wie  

Begleitungen, Besorgungen, spazieren gehen, vorlesen,  

zuhören, Eigeninitiativen aktivieren, Fähigkeiten und  

Selbstständigkeit fördern. 

 

• Hauswirtschaftliche Hilfen wie  

Reinigung des genutzten Wohnbereiches, Wäsche,  

einkaufen, Zubereitung von kleinen Mahlzeiten. 

Dies ist ein Angebot vor allem für Alleinstehende (alte 

Menschen oder Menschen mit Behinderung), damit sie 

allein zurecht kommen. 

 

• Unterstützungen in der Pflege nach Anordnung,  

 Handreichungen bei den Aktivitäten des täglichen Lebens 

 

In Vorarlberg gibt es derzeit 52 MOHI-Stellen. Grundsätzlich 

gilt, dass jede MOHI-Stelle, die in ihrem Zuständigkeits-

bereich anfallenden Gutscheine selbst verwaltet bzw die 

Abrechnung mit den MOHI-Mitarbeiterinnen durchführt. Es 

werden von allen MOHI-Stellen einheitliche Tarife in 

Rechnung gestellt.  
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Diese betragen 
 
 

für Leistungen an Werktagen (Mo-Fr): 

Kosten pro Stunde (60 Minuten) € 12,00; Selbstbehalt bei 

Abgabe eines Gutscheines € 1,20. 

 

 

für Leistungen an Samstagen, Sonn- und Feiertagen: 

Kosten pro Stunde (60 Minuten) € 16,00; Selbstbehalt bei 

Abgabe eines Gutscheins: € 1,60. 

 

 

für Leistungen während der Nacht von 22:00 Uhr bis 06:00 

Uhr; diese Leistung ist nur als Pauschale von 8 Stunden 

erhältlich: 

Kosten pro Stunde (60 Minuten) € 7,00; Selbstbehalt bei 

Abgabe eines Gutscheines € 0,70. 

 

 

Weiterführende Informationen und Anfragen  

Bitte an den zuständige MOHI in Ihrer Wohnsitzgemeinde 

oder Frau Uschi Österle - Geschäftsführerin ARGE Mobile 
Hilfsdienste, Saalbaugasse 2, 6800  Feldkirch 
�  05522 / 78101-10, FAX 78101-4 

Email: arge@mohi.at;  http://www.mohi.at   
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Vorarlberger 

Assistenz Gemeinschaft 
 

 

Unsere Leistungen: 
 

Wir, die Selbstbestimmt Leben Bewegung Reiz, stellen mit 

der VAG - Vorarlberger Assistenz Gemeinschaft einen 

AssistentInnenpool zur Verfügung, aus dem Menschen mit 

Behinderungen und ihre Angehörigen Persönliche Assistent-

Innen aussuchen können.  

 

Beim Modell der Persönlichen Assistenz sollen die KundInnen 

Ort, Zeit und Ausmaß der benötigten Unterstützung selbst 

bestimmen. Die Vereinbarungen über die Assistenzleistungen 

finden zwischen den KundInnen und den Persönlichen 

AssistentInnen statt. Die VAG unterstützt und berät beim 

Assistenzmanagement. 
 
 
 

Assistenzmanagement bedeutet: 
 

Erstellung von Stundeneinsatzplänen, Abschluss von Ver-

trägen, Unterstützung beim Lösen von Problemen und 

Konflikten, Abrechnung der Einsätze etc. 
 

 

 

Assistenzleistungen können sein: 
 

Begleitung bei Freizeitaktivitäten, Hilfestellung bei An- bzw. 

Ausziehen, Unterstützung im Haushalt, Leistungen, die die 

KundInnen aus ihren persönlichen Bedürfnissen heraus 

definieren und mit den AssistentInnen vereinbaren. 
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Für die Assistenzleistungen entstehen Kosten wie folgt: 

 

für Leistungen an Werktagen (Mo–Sa): 

Kosten pro Stunde (60 Minuten) € 12,00; Selbstbehalt bei 

Abgabe eines Gutscheines € 1,20. 
 

für Leistungen an Sonn- und Feiertagen: 

Kosten pro Stunde (60 Minuten) € 16,00; Selbstbehalt bei 

Abgabe eines Gutscheines € 1,60. 
 

Ihre AnsprechpartnerInnen: 

 
Koordinatorin: Sabrina Nitz (Montag und Mittwoch 9.00 – 
12.00 Uhr und 13.00 – 15.00 Uhr, Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr 
und Donnerstag 14.00 – 19.00 Uhr) 
� +43 (0) 664 88 44 51 14, E-Mail: sabrina.nitz@reiz.at 
 
DSA Reinhard Zischg (Montag bis Freitag von 9.30 – 11.30 
Uhr), � +43 (0) 664 88 44 51 13 
E-Mail: reinhard.zischg@reiz.at 
 
Büro Bludenz (Montag und Mittwoch von 9.00 - 12.00 Uhr 
und 13.00 – 15.00 Uhr) 
Bahnhofplatz 1c, A-6700 Bludenz 
� +43 (0) 5552 / 908101 
 
Büro Dornbirn (Dienstag von 9.00 - 12.00 Uhr, Donnerstag 
von 14.00 - 19.00 Uhr)  
Eisengasse 6, A-6850 Dornbirn 
� +43 (0) 5572 / 90001 
www.assistenzgemeinschaft.at  
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Vorarlberger  

Familienverband: 

 
 

In den Familien – Angebote im Bezirk Bregenz: 

 

Ambulante Entlastung bei Ihnen zu Hause mit ausgebildetem 

Fachpersonal der Familienhilfe (Dipl. Sozialbetreuerinnen/ 

Familienhelferinnen), welches im Umgang mit Menschen mit 

Behinderung speziell geschult ist. 

 

Halb- und tageweise Entlastung von Montag bis Freitag 7:30 

bis 17 Uhr: 

Kosten pro Stunde € 17,64; Selbstbehalt per Stunde für die 

Familie € 1,76. 

 

Tätigkeiten: 

Betreuung, Begleitung, Pflege und Assistenz des Menschen 

mit Behinderung zu Hause und Mitbetreuung von 

Geschwistern, welche in der Familie leben. Durch die 

Verrichtung der anfallenden Hausarbeit wird der reguläre 

Tagesablauf in der Familie sichergestellt. 

 

 

Servicetelefon für Anfragen und Vermittlung:  

�  0650 / 7717740 
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Familienhilfe Bregenzerwald: 
 
 

In den Familien – Angebote im Bregenzerwald: 

 

Ambulante Entlastung bei Ihnen zu Hause mit ausgebildetem 

Fachpersonal der Familienhilfe (Dipl. Sozialbetreuerinnen/ 

Familienhelferinnen), welches im Umgang mit Menschen mit 

Behinderung speziell geschult ist. 

 

Halb- und tageweise Entlastung von Montag bis Freitag 7:30 

bis 17:00 Uhr: 

Kosten pro Stunde € 17,64; Selbstbehalt per Stunde für die 

Familie € 1,76. 

 

Tätigkeiten:  

Betreuung, Begleitung, Pflege und Assistenz des Menschen 

mit Behinderung zu Hause und Mitbetreuung von 

Geschwistern, welche in der Familie leben.  

Durch die Verrichtung der anfallenden Hausarbeit wird der 

reguläre Tagesablauf in der Familie sichergestellt. 

 

 
Servicetelefon für Anfragen und Vermittlung: 

 

Vorderwald und Alberschwende:  
�  0664/8536724 (Sozialsprengel Vorderwald) 
 

Mittelwald und Hinterwald:  
�  05512/2243-3 (Sozialsprengel Mittelwald) 
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Familienhilfe Lustenau: 
 
 

In den Familien – Angebote in Lustenau: 

 

Ambulante Entlastung bei Ihnen zu Hause mit ausgebildetem 

Fachpersonal der Familienhilfe (Dipl. Sozialbetreuerinnen/ 

Familienhelferinnen), welches im Umgang mit Menschen mit 

Behinderung speziell geschult ist. 

 

Halb- und tageweise Entlastung von Montag bis Freitag 7:30 

bis 17:00 Uhr: 

Kosten pro Stunde € 17,64; Selbstbehalt per Stunde für die 

Familie € 1,76. 

 

Tätigkeiten:  

Betreuung, Begleitung, Pflege und Assistenz des Menschen 

mit Behinderung zu Hause und Mitbetreuung von 

Geschwistern, welche in der Familie leben.  

Durch die Verrichtung der anfallenden Hausarbeit wird der 

reguläre Tagesablauf in der Familie sichergestellt. 

 

 
Servicetelefon für Anfragen und Vermittlung: 

 

�  05577/88688 (Frau Beate Hofer, Mobile Haushilfe) 

E-Mail: barbara.hofer@lustenau.at  
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Weitere Informationen erhalten Sie 

 

• bei den Frühförderstellen der aks Kinderdienste 

 

• bei den jeweiligen Leistungsanbietern 

 

• und beim Amt der Landesregierung, Abt. IVa, 

  Frau Margit Halbeisen, � 05574 511-24150 oder  

 im Internet unter der Adresse: 

 http://www.vorarlberg.at/Behindertenhilfe  


